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1 Anlass und Aufgabenstellung des Lärmaktionsplanes 

Die in den letzten Jahren europaweite Steigerung der Lärmbelastung durch Straßen-
verkehrslärm, insbesondere in großen Städten und Ballungsräumen, hat die Europäi-
sche Union (EU) veranlasst, erstmals einheitliche Vorschriften zur systematischen Er-
fassung von Lärmbelastung und zur Erstellung von Lärmaktionsplänen zu erlassen.  

Mit der Änderung des § 47 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) am 
15.06.2005 ist die Umsetzung der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Juli 2002, Umgebungslärmrichtlinie (ULR), über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm in deutsches Recht erfolgt.  

Nach § 47c BImSchG sind in der ersten Stufe u.a. Ballungsräume mit mehr als 250.000 
Einwohnern und Orte außerhalb von Ballungsgebieten in der Nähe von Haupt-
verkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 6 Mio. Kraftfahrzeugen 
(Kfz)/Jahr (das entspricht einem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von 16.400 
Kfz) verpflichtet, bis zum 30. Juni 2007 Lärmkarten zu erstellen. In Nordrhein-
Westfalen erfolgte die Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen mit über 6 Mio. 
Kfz/Jahr durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV). 
Analog sind die Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 60.000 Zügen/Jahr in der ersten 
Stufe zu erfassen. Diese Kartierung erfolgte durch das Eisenbahnbundesamt (EBA) und 
wurde im 2. Quartal 2010 auf dem Server des LANUV bereitgestellt. Die Lärmaktions-
planung der Stufe 1 für die Stadt Haan erfolgte bereits 2013 und wurde am 05.03.2013 
durch den Rat der Stadt Haan beschlossen. 

In der zweiten Stufe sind nach § 47c BImSchG Ballungsräume mit mehr als 100.000 
Einwohnern und Orte außerhalb von Ballungsgebieten in der Nähe von Haupt-
verkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. Kraftfahrzeugen 
(Kfz)/Jahr (das entspricht einem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von 8.200 
Kfz) verpflichtet, Lärmkarten zu erstellen. Die Lärmkartierung der Stufe 2 erfolgt im 
Rahmen des hier vorliegenden Lärmaktionsplans.   
Analog sind Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zügen/Jahr [ca. 82 Züge/Tag] 
im Rahmen der zweiten Stufe zu erfassen. Die Kartierungen des Schienenverkehrs-
lärms erfolgten durch das EBA und sind unter http://laermkartierung.eisenbahn-
bundesamt.de zur Verfügung gestellt.  

Gemäß § 47 d BImSchG sind von den Gemeinden oder den zuständigen Behörden Ak-
tionspläne zur Regelung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen auszuarbeiten. 
Ziel dieser Aktionspläne ist, die Lärmbelastung zu reduzieren und die Anzahl der be-
troffenen Wohnungen und Menschen zu mindern. Zudem stellt die Ausweisung von 
αǊǳƘƛƎŜƴ DŜōƛŜǘŜƴά Ŝƛƴ ǿŜƛǘŜǊŜǎ ½ƛŜƭ ŘŜǊ [ŅǊƳŀƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴǳƴƎ ŘŀǊΦ Die Aktionspläne 
sollen Grundlagen bei unterschiedlichen Planungen des Untersuchungsraumes geben 
und vorhandenen Lärmbelastungen durch geeignete Maßnahmen begegnen. 

Die Stadt Haan hat das Büro StadtVerkehr in Arbeitsgemeinschaft mit der AC-
CON Köln GmbH beauftragt, auf der Grundlage des Runderlass des Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW 
(MUNLV) die vorhandene Lärmsituation zu analysieren, Lärmkonflikte auszuweisen 
und Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Lärmproblemen vorzuschla-
gen, sowie die für die Berichtspflicht an das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (BMU) notwendigen Angaben vorzubereiten. Um die 
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Problembereiche verorten zu können, wurde eine Neuberechnung der Lärmkarten 
durchgeführt und es wurden Problembereiche durch den sog. Noise Score dargestellt.  

 

Mindestanforderungen  

Die Mindestanforderungen an Lärmaktionspläne ergeben sich aus § 47 des Abs. 2 BIm-
SchG in Verbindung mit Anhang V der Richtlinie 2002/49/EG.  

In der folgenden Tabelle sind die Mindestanforderungen stichpunktartig zusammenge-
fasst. 

Anhang V ULR Ergebnisse, Bemerkungen 

Beschreibung der Lärmquellen siehe Kapitel 2 

Zuständige Behörde 

Zuständig für die Lärmaktionsplanung ist die 

Bürgermeisterin der Stadt Haan bzw. das Amt 

für Stadtplanung und Bauaufsicht /  

Sachgebiet Stadtplanung und Vermessung 

Rechtlicher Hintergrund § 47d BImSchG 

Grenzwerte gemäß Art. 5 ULR 

Für eine Bewertung der Lärmsituation kön-

nen die Angaben in den vorhandenen natio-

nalen Regelwerken zur Orientierung heran-

gezogen werden. Ein gesetzlicher Anspruch 

für die belasteten Einwohner auf Lärmminde-

rung allein aus der strategischen Lärmkartie-

rung entsteht nicht. 

Zur Einstufung und Bewertung der Betroffen-

heit werden die Angaben aus dem Runderlass 

des Ministerium für Umwelt und Natur-

schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz des Landes NRW (MUNLV) herangezo-

gen (siehe Abb. 1.1 bzw. Abb. 1.2) 

Zusammenfassung der Daten der 

Lärmkartierung 
siehe Kapitel 2 und 3 

Bewertung der Betroffenen, Statistik, 

Probleme und Situationen mit Verbes-

serungsbedarf  

siehe Kapitel 3 und 5 

Öffentlichkeitsinformation Offenlage 
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Anhang V ULR Ergebnisse, Bemerkungen 

Bereits vorhandene oder geplante 

Lärmminderungsmaßnahmen 

Lärmschutzwände an der Bundesautobahn 

A 46. Lärmminderungsmaßnahmen im Rah-

men der Bauleitplanung. 

siehe hierzu auch Kapitel 3.1 

Von den Behörden geplante Maßnah-

men für die nächsten 5 Jahre,  

einschließlich Schutz ruhiger Gebiete 

Ruhige Gebiete werden im Kapitel 8 darge-

stellt  

Langfristige Strategie siehe Kapitel 7 

geplante Bestimmungen für die Be-

wertung der Durchführung und Ergeb-

nisse des Aktionsplans 

von der Stadt Haan festzulegen 

 

Für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde 

Die Zuständigkeit obliegt bei den Gemeinden oder der den nach Landesrecht zuständi-
gen Behörden. Zuständige Behörde für die Lärmaktionsplanung in der Stadt Haan ist 
nach §47e BImSchG: 

Stadt Haan 

Die Bürgermeisterin 

Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht 

Sachgebiet Stadtplanung und Vermessung 

Alleestraße 8 

42781 Haan 

www.haan.de 

02129/911 -0 

 

Zur Unterstützung für Kommunen außerhalb großer Ballungsräume hat das LANUV 

eine Lärmkartierung angefertigt und auf den Servern unter:  

www.umgebungslaerm.nrw.de zur Verfügung gestellt. 

Die Kartierungen des Schienenverkehrslärms erfolgten durch das Eisenbahn-

Bundesamt (EBA) und sind unter http://laermkartierung.eisenbahn-bundesamt.de zur 

Verfügung gestellt.  
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Berechnungsmethode 

Grundlage der Berechnung zur Ermittlung der Lärmbelästigungen an Straßen ist gemäß 
§5 Abs.1 der 34. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchV) die αVor-
läufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßenά (VBUS). Zudem er-
folgt die Ermittlung der BelaǎǘŜǘŜƴȊŀƘƭŜƴ ŀǳŦ DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŘŜǊ α±orläufigen Berech-
nungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärmά (VBEB).  

 

Geltende Grenzwerte  

Lärm wird in der Umgebungslärmrichtlinie nach den europaweit einheitlichen Kenn-
größen LDEN (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex) und LNIGHT (Nacht-Lärmindex) erfasst. LDEN 
ist der sogenannte über alle 24-Stunden und alle Tage des Jahres gemittelte Dauer-
schallpegel. Der gemittelte Dauerschallpegel über alle Nächte des Jahres (22:00 ς 
06:00 Uhr) ist der sogenannte LNIGHT.  

Gemäß Runderlass des MUNLV NRW α[ŅǊƳŀƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴǳƴƎά ǾƻƳ лтΦлнΦнллу ōesteht 
ein Handlungsbedarf, wenn in reinen und allgemeinen Wohngebieten ein  

¶ LDEN von 70 dB(A) und ein  

¶ LNIGHT von 60 dB(A)  

erreicht oder überschritten wirdΦ 5ƛŜǎŜ ²ŜǊǘŜ ǎǘŜƭƭŜƴ ŘƛŜ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ α!ǳǎƭǀǎŜǎŎƘǿŜl-
ƭŜά ŦǸǊ ŘƛŜ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜ [ŅǊƳŀƪǘƛƻƴsplanung dar.  

Insgesamt soll auch für die Stadt Haan erreicht werden, großflächige Betroffenheiten 
zu berücksichtigen, so dass schallmindernde Maßnahmen nicht allein den schwer und 
unerträglich Betroffenen zugutekommen, sondern auch den vielen Bürgerinnen und 
Bürgern, die einer Belästigung durch Lärm in unterschiedlichem Umfang ausgesetzt 
sind.  

Die Ermittlung der Lärmpegel der EU-Umgebungslärmrichtlinie bezieht sich jedoch auf 
spezifische, europaweit angepasste Berechnungsverfahren. Ein Vergleich mit den in 
Deutschland gültigen Grenzwerten ist daher nur eingeschränkt möglich. Die bei der 
Lärmaktionsplanung angesetzten Schwellenwerte richten sich hauptsächlich nach ge-
sundheitlichen Aspekten. Die in diesem Lärmaktionsplan verwendeten Werte orientie-
ren sich an den Empfehlungen des Umweltbundesamtes (UBA) und des Sachverständi-
genrates für Umweltfragen (SRU). Als wissenschaftlich begründete Schwellenwerte für 
die Lärmindizes gelten nachts (LNIGHT) 55 dB(A) und der gemittelte Wert tagsüber (LDEN) 
65 dB(A).  
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Pegelbereich Bewertung Hintergrund zur Bewertung 

 

> 70 dB(A) LDEN  

> 60 dB(A) LNIGHT  

 

sehr hohe Belas-
tung 

Sanierungswerte gem. VLärmSchR 97 können 
überschritten sein; 

Lärmbeeinträchtigungen, die im Einzelfall  
straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, aktive 
oder passive Schallschutzmaßnahmen auslösen 
können; 

 

65-70 dB(A) LDEN 

55-60 dB(A) 
LNIGHT 

 

 

hohe Belastung 

Vorsorgewerte gemäß 16. BImSchV  
für Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 
können überschritten sein; 

Lärmbeeinträchtigungen lösen bei Neubau und 
wesentlicher Änderung in o.g. Gebieten Lärm-
schutz aus; 

kurzfristiges Handlungsziel zur Vermeidung von 
Gesundheitsgefährdung von 65 dB(A) tags und 
55 dB(A) nachts (SRU); 

 

< 65 dB(A) LDEN 

< 55 dB(A) LNIGHT 

 

 

Belastung / Be-
lästigung 

Vorsorgewerte für reine und allgemeine Wohn-
gebiete und Kleinsiedlungsgebiete der 
16. BImSchV können überschritten sein; 

Lärmbeeinträchtigungen lösen bei Neubau und 
wesentlicher Änderung in o.g. Gebieten Lärm-
schutz aus; 

Mittelfristiges Handlungsziel zur Prävention 
bei 62 dB(A) tags und 52 dB(A) nachts (SRU); 

langfristig anzustrebender Pegel als Vorsorge-
ziel bei 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts 
(SRU); 

Abb. 1.1 Orientierungshilfe zur Bewertung von Belastungen. Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage 
wǳƴŘŜǊƭŀǎǎ ŘŜǎ a¦b[± α[ŅǊƳŀƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴǳƴƎά ǾƻƳ лтΦл2.2008. 

 

LDEN in dB(A) Qualifizierung 

50 komfortabel  

60 typisch und akzeptabel in Ballungsräumen mit Hauptstraßen 

65 
Grenze, ab der Gesundheitsrisiken nicht mehr 
ausgeschlossen werden können  
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LDEN in dB(A) Qualifizierung 

70 
unakzeptabel hohe Lärmbelastung,  
dennoch typisch für Ring- und Hauptstraßen  

80 
extrem hohe Lärmbelastung,  
Wohnen erheblich und unakzeptabel beeinträchtigt  

> 80 Wohnen sollte ausgeschlossen sein - unakzeptabel  

Abb. 1.2 Qualifizierung des Lärmindex Day-Evening-Night (LDEN). Quelle: eigene Darstellung auf 
DǊǳƴŘƭŀƎŜ wǳƴŘŜǊƭŀǎǎ ŘŜǎ a¦b[± α[ŅǊƳŀƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴǳƴƎά ǾƻƳ лтΦлнΦнллу 



Lärmaktionsplanung Gartenstadt Haan Stufe II  
 

7 

Büro StadtVerkehr | ACCON Köln GmbH 

2 Lärmaktionsplanung Stufe II ς Arbeitsablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2.1 Ablaufschema der Lärmaktionsplanung  

 

Der Lärmaktionsplan der Stufe II wurde im Zeitraum ________erarbeitet.  

wird nach dem Beteiligungsverfahren noch entsprechend ergänzt 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) im Rahmen des Lärmaktionsplanes 
Stufe II 

wird nach dem Beteiligungsverfahren noch entsprechend ergänzt 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Lärmaktionsplanes Stufe II 

Die Öffentlichkeit ist nach § 47d Abs. 3 der EU-Umgebungslärmrichtlinie über die 
Lärmaktionsplanung zu informieren. Des Weiteren fordert die Umgebungslärmrichtli-
nie eine Mitwirkung der Bevölkerung. Aus diesem Grunde soll die Öffentlichkeit inner-
halb des Prozesses beteiligt werden bevor ein abschließendes Ergebnis vorliegt.   

wird nach dem Beteiligungsverfahren noch entsprechend ergänzt 

 

Festlegung der Erfordernis aufgrund  
der Ergebnisse der Lärmkartierung des LANUV 

Aktionsplan mit Maßnahmenplan 

¶ Analyse Lärmbelastungen 

¶ Analyse vorhandener Planungen 

¶ Maßnahmen entwickeln und bewerten 

Auslegung Entwurf 

ggf. Überarbeitung des Maßnahmenkataloges unter Berücksichtigung der An-
regungen der Bürger und Stellungnahmen der TÖB 

Erstellung der Endfassung des Lärmaktionsplans 

Beteiligung Öffentlichkeit 
(Offenlage) 

Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange 

(TÖB) 

Beschluss durch den Rat und dauerhafte Veröffentlichung 
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2.1 Untersuchungsgebiet Haan  

Die aus zwei Stadtteilen (Haan und Gruiten) bestehende Gartenstadt Haan ist eine mit-
telgroße Stadt und gehört dem Kreis Mettmann an. Sie liegt in der Nähe der Landes-
hauptstadt Düsseldorf und den Städten Wuppertal, Hilden, Erkrath, Solingen und 
Mettmann.  

Der Anschluss an das Fernstraßennetz erfolgt über die A 46 und die B 228. Der An-
schluss an das Schienennetz erfolgt über die Haltepunkte Haan und Gruiten.  

 

Grundlage und Umfang der Kartierung 

Grundlage und Umfang der Kartierung war ein Kartierungsgebiet von ca. 24,19 km² 
und ein Netz von Hauptverkehrsstraßen und sonstigen Straßen mit einer Länge von ca. 
78 km. Insgesamt wurden in der Berechnung folgende Gebäude aufgenommen: 

¶ 8.231 Wohngebäude mit 29.117 Einwohnern1,  

¶ 71 Schulgebäude und  

¶ 14 Krankenhausgebäude 

 

Hauptverkehrsstraßen 

In der vorliegenden Untersuchung wurden folgende Straßenzüge im Rahmen der 
Lärmberechnung (Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio. Kraftfahrzeugen/Jahr [ca. 
8.200 Kfz/Tag]) betrachtet: 

¶ Autobahn A 46, 

¶ Bundesstraße B 228, 

¶ Landstraße L 357. 

In der nachfolgenden Abbildung sind die entsprechenden Straßenzüge visualisiert. Sie 
gehören zur sog. Pflichtkartierung. Dies bedeutet, dass diese oben genannten Straßen 
verpflichtend zu betrachten sind. Die anderen Straßen im Stadtgebiet sind in dieser 
Pflichtkartierung nicht enthalten. 

Alle zu betrachtenden Straßen liegen in der Baulast des Landesbetriebs Straßenbau 
NRW. Somit muss die Stadt Haan jegliche Maßnahmen mit dem Landesbetrieb ab-
stimmen und ist auf dessen Zustimmung angewiesen.2  

 

                                                           
1
  Zugrunde liegender Datensatz des LANUV (anzunehmender Stand vor 2015) 

2    Außer der Errichtung einer Lärmschutzwand außerhalb der Grundstücke des Landesbetrieb Straßenbau NRW 
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Abb. 2.2  Verortung der untersuchten Straßenzüge3 

 

Schienenverkehr 

Die Kartierung und Erstellung der strategischen Lärmkarten für den Lärmaktionsplan 
im Bereich Schienenverkehr erfolgte durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA). Die Kar-
tierung wurde im Dezember 2014 abgeschlossen und die Ergebnisse wurden veröffent-
licht. Ab 1. Januar 2015 ist das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) für die Lärmaktionsplanung 
mit Maßnahmen in Bundeshoheit zuständig.4 Eine Verpflichtung zur Lärmaktionspla-
nung durch die Kommunen oder nach Landesrecht verantwortlichen Behörden, welche 
vor 2015 für die Lärmaktionsplanung ausschließlich zuständig waren, bleibt hiervon 
unberührt, soweit es an Haupteisenbahnstrecken des Bundes Lärmprobleme gibt, die 
nicht durch Maßnahmen in Bundeshoheit geregelt werden können. Im Hinblick auf den 
Schienenverkehr, sind in Haan keine lärmmindernden Maßnahmen durch die Kommu-
ne selbst an den Bahnstrecken möglich. Grundsätzlich kann Schienenverkehrslärm fast 

                                                           
3 
 Eigene Darstellung 

4
     

 
Im Lärmaktionsplan der Stufe 1 lag die Verantwortlichkeit noch bei den Kommunen selbst 
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ausschließlich direkt an der Quelle angegangen werden. Diese Flächen befinden sich 
jedoch nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Haan. Aus den vorher genannten 
Gründen kann auf eine Aufstellung einer Lärmaktionsplanung zum Thema Schienen-
verkehrslärm verzichtet werden.  

 

 

Abb. 2.3  Lärmkartierung an Schienenwegen5 

 

2.2 Schalltechnische Berechnung 

Grundlage der schalltechnischen Berechnung stellt sowohl die VBUS-Berechnung (Vor-
läufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen) als auch die VBEB 
(Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen) dar.  

Die vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umge-
bungslärm (VBEB) ordnet die Einwohner eines Gebäudes über Immissionspunkte den 
unterschiedlichen Belastungsbereichen (Isophonen) zu.  

                                                           
5 
 Quelle: Lärmkartierung Eisenbahn-Bundesamt (http://laermkartierung1.eisenbahn-

bundesamt.de/mb3/app.php/application/eba) 
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Zur Ermittlung der Einwohnerbetroffenheit wird im Rahmen der Lärmkartierung des 
Landes NRW die Berechnungsmethode nach VBEB angewendet. Hierzu sind nach VBEB 
je Gebäude Immissionspunkte wie folgt zu berechnen6: 

¶ Die Immissionspunkte liegen alle auf einer Höhe von 4m über dem Boden 

¶ Pro Fassade wird ein Immissionspunkt ermittelt 

¶ Bei Fassaden mit mehr als 5 m Länge werden mehrere Immissionspunkte er-
mittelt. Dazu wird die Fassade in gleich lange Teilfassaden mit nicht mehr als 
5 m und nicht weniger als 2,5 m Länge aufgeteilt. Die Immissionspunkte lie-
gen immer auf der Mitte der Fassade oder Teilfassade. 

¶ Mehrere aufeinander folgende Fassadenabschnitte mit weniger als jeweils 
2,5 m Länge, die zusammen eine Länge von mehr als 5 m haben, werden wie 
eine zusammenhängende Fassade betrachtet und ebenfalls in Teilfassaden 
aufgeteilt. Für die restlichen Fassaden werden keine Immissionspunkte un-
tersucht. 

¶ Die Immissionspunkte liegen immer auf der Mitte der Fassade oder Teilfassa-
de. 

                                                           
6     Quelle: Land NRW (http://www.umgebungslaerm.nrw.de/materialien/_regelwerke/vorlaefige-

berechnungsmethode-belastetenzahlen.pdf Stand, 26.01.2016 

http://www.umgebungslaerm.nrw.de/materialien/_regelwerke/vorlaefige-berechnungsmethode-belastetenzahlen.pdf
http://www.umgebungslaerm.nrw.de/materialien/_regelwerke/vorlaefige-berechnungsmethode-belastetenzahlen.pdf
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3 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind  

Aufbauend auf den vorliegenden Hausnummer-Koordinaten werden die Problembe-
reiche mit mehr als 70 dB (A) LDEN und 60 dB (A) LNIGHT im Stadtgebiet von Haan auf 
Basis des Straßennetzes in der 2. Stufe dargestellt. Die Zahl der in ihren Wohnungen 
durch Umgebungslärm belasteten Menschen wird nach 34. BImSchV § 4 Abs. 5 in Ver-
bindung mit der vorläufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen 
durch Umgebungslärm (VBEB) Ziffer 3 ermittelt.  

Die Bundesstraße B228 wurde mit zwei unterschiedlichen Fahrbahnbelägen (mit Stan-
dardasphalt und mit Splittmastixasphalt (SMA) -2 dBA) berechnet. Der Splittmastixas-
phalt SMA 5S wird zur Sanierung der B228 eingesetzt und derzeit (Stand 10.2015) ein-
gebaut. An dieser Stelle wird jedoch auf ein Schreiben des Landesbetriebs Straßenbau 
NRW vom 03.08.2015 verwiesen.7 Da der Korrekturwert des Splittmastixasphalt SMA 
5S für die Lärmberechnung weder in der VBUS, noch in der Richtlinie für den Verkehrs-
lärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR97-  aufge-
führt wird (dieser ist noch keine offiziell erlassen Standardbauweise), besteht auch 
keine Rechtsverbindlichkeit der Minderungswirkung. Daher darf in diesem Lärmakti-
onsplan, im Zusammenhang mit dem SMA 5S, allenfalls von Minderungspotential ge-
sprochen werden. Die Berechnung kann demnach nicht für den Lärmaktionsplan der 
Stufe 2 herangezogen werden.  Aus diesem Grund wird als weitere Basis in der vorlie-
genden Lärmaktionsplanung, die Berechnung mit einem Standardasphalt genutzt. 

 

Anzahl der betroffenen Einwohner nach VBEB 

Intervall [dB(A)] B228 mit Standardasphalt B228 mit SMA (-2 dBA) 

LDEN LNIGHT LDEN LNIGHT 

> 50 - <55 k.A. 880 k.A. 898 

> 55 - <60 1.975 647 1.934 647 

> 60 - < 65 709 211 719 113 

> 65 - <70 519 5 539 5 

> 70 - <75 135 0 48 0 

> 75 3 0 3 0 

Summe 3.341 1.743 3.243 1.663 

Abb. 3.1 Anzahl der betroffenen Einwohner - Stufe II (markierte Werte liegen über den Auslösewerten 
LDEN bzw. LNIGHT)

8
 

 

Anzahl belasteter Gebäude 

Intervall 

[dB(A)] 

Wohngebäude Schulgebäude Krankenhausgebäude Fläche [km²] 

> 55 - <65 915 6 1 7,35 

> 65 - < 75 342 1 0 2,30 

> 75 2 0 0 0,54 

Summe 1.259 7 1  

Abb. 3.2 Anzahl belasteter Gebäude - Stufe II
9
 

                                                           
7
  Quelle: Schreiben des Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Niederrhein, vom 03.08.2015 

8
  Quelle: VBEB Berechnung 2014 



Lärmaktionsplanung Gartenstadt Haan Stufe II  
 

13 

Büro StadtVerkehr | ACCON Köln GmbH 

 

Dies bedeutet (Berechnung B228 mit Standardasphalt): 

138 Menschen sind ganztägig sehr hohen Belastungen ausgesetzt und 216 Menschen 
sind in der Nacht sehr hohen Belastungen ausgesetzt (LDEN >70 dB(A), LNight > 60 dB(A) 
vor den Fenstern). 

519 Menschen sind ganztägig hohen Belastungen ausgesetzt und 647 Menschen sind 
in der Nacht hohen Belastungen ausgesetzt (LDEN 65 .. 70 dB(A), LNight 55 .. 60 dB(A) vor 
den Fenstern). 

2.684 Menschen sind ganztägig Belastungen / Belästigungen ausgesetzt und 880 Men-
schen sind in der Nacht Belastungen / Belästigungen ausgesetzt (LDEN 55 .. 65 dB(A), 
LNight 50 .. 55 dB(A) vor den Fenstern). 

Dies bedeutet (Berechnung B228 mit SMA): 

51 Menschen sind ganztägig sehr hohen Belastungen ausgesetzt und 118 Menschen 
sind in der Nacht sehr hohen Belastungen ausgesetzt (LDEN >70 dB(A), LNight > 60 dB(A) 
vor den Fenstern). 

539 Menschen sind ganztägig hohen Belastungen ausgesetzt und 647 Menschen sind 
in der Nacht hohen Belastungen ausgesetzt (LDEN 65 .. 70 dB(A), LNight 55 .. 60 dB(A) vor 
den Fenstern). 

2.653 Menschen sind ganztägig Belastungen / Belästigungen ausgesetzt und 898 Men-
schen sind in der Nacht Belastungen / Belästigungen ausgesetzt (LDEN 55 .. 65 dB(A), 
LNight 50 .. 55 dB(A) vor den Fenstern). 

 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse der Schalltechnischen Untersu-
chung zur 2. Stufe der EU-Umgebungslärmrichtlinie für die Stadt Haan. Jede Karte stellt 
mit Isophonenflächen (Darstellung der Schallausbreitung) die Schallpegel in 5-dB-
Pegelklassen dar, welche außerhalb von Gebäuden in 4m Höhe über dem Erdboden in 
einem 10m-Raster nach der Schallausbreitungsberechnung VBUS berechnet wurden. 
Die Isophonenflächen sind entsprechend farbig gekennzeichnet. In Abb. 3.3 und 3.4 
sind die Karten für LDEN und LNIGHT dargestellt. 

 

                                                                                                                                                                          
9
  Quelle: VBEB Berechnung 2014 
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Abb. 3.3 Schalltechnische Untersuchung zur Stufe II der EU- Umgebungslärmrichtlinie für 
die Stadt Haan LDEN (Berechnung B 228 Standardasphalt). 10 (Quelle: eigene Berechnungen auf 

Kartengrundlage ©Kreis Mettmann). 
                                                           
10 

 Berechnungsparameter: Berechnungshöhe: 4 m über Boden, Berechnungsraster: 10 m, Richtlinie: EU-
Umgebungslärmrichtlinie, Schallausbreitungsberechnung: VBUS, Darstellung der Isophonenbänder in 5-dB- Pe-
gelklassen. 




















































